
Allgemeine GeschäŌsbedingungen der Firma Krüger & Till 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen GeschäŌsbedingungen gelten für alle Leistungen zwischen dem 
Vermieter, der Krüger & Till GbR und dem Mieter. Die Anerkennung der GeschäŌsbedingungen durch 
den Mieter erfolgt durch BestäƟgung bei der Buchung. 
Den Anweisungen des Vermieters und dessen für ihn täƟgen Personen ist aus Gründen der Sicherheit 
immer Folge zu leisten.  
Der Mieter verpflichtet sich und seine Begleiter, sich mit den Richtlinien zur Benutzung des 
Mietgegenstandes und zum Verhalten auf dem Wasser vertraut zu machen und für deren Einhaltung 
zu sorgen. 
Weder Havarie, Unfall oder WeƩerveränderungen berechƟgen den Mieter zu einer Preisminderung 
oder Schadensersatz. 
Alle Fahrzeuge werden auf eigene Gefahr des Kunden vermietet. 
Der Vertragspartner ist für sich und seine Begleiter für die Einhaltung der nachstehenden 
Mietbedingungen verantwortlich. 
Für die Anmietung führerscheinfreier Motorboote gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. 
Bei  muskelbetriebenen Fahrzeugen gilt ein Mindestalter von 16 Jahren oder die 
Einverständniserklärung der Eltern. 
Eigenverschuldete Schäden oder Verlust an/von Fahrzeugen oder Zubehör müssen vom Mieter 
ersetzt werden, hierfür übernehmen wir keine HaŌung. 
Schäden durch das Führen des Fahrzeuges durch DriƩe gehen zu Lasten des Vertragspartners.  
Sämtliche HaŌungsansprüche durch den Mieter sind ausgeschlossen. 
Mieter und miƞahrende Personen von Booten müssen ReƩungswesten tragen. Diese sind im 
Mietpreis enthalten und werden vom Vermieter gestellt. 
Während der gesamten Vermietung gilt für den Fahrzeugführer absolutes Alkoholverbot.  
Der Mieter verpflichtet sich, sich über die SchifffahrtvorschriŌen und andere einschlägige 
Regelungen zu informieren und diese einzuhalten. 
Der Vermieter behält sich vor FahrtantriƩ vor, bei fehlender fachlicher Tauglichkeit das Fahrzeug 
nicht auszuhändigen. 
Es dürfen nur die angegebenen Sitzplätze benutzt werden (die Vordecks sind keine Liege- oder 
Sitzplätze).  
Schilf und Uferzonen, Reusen, Anlegestellen der Berufsschifffahrt usw. sind weiträumig zu umfahren. 
Bei Sturm und GewiƩer ist so schnell wie möglich das nächstgelegene Ufer anzufahren.  
Bei Übernachtungen dürfen nur ausgewiesene Rastplätze benutzt werden. Diese sind sauber zu 
verlassen. 
 
 
§ 2 Zustandekommen eines Vertrages 
 
Die Buchung eines Bootes oder Fahrrades erfolgt auf unserem Portal, per E-Mail oder telefonisch und 
wird durch eine ReservierungsbestäƟgung oder Mietvertrag unter Anerkennung der 
Mietbedingungen wirksam. 
 
§ 3 Unverfügbarkeit 
 
Ist der Vermieter wegen unvorhersehbaren Ereignissen nicht im Stande, das gemietete Fahrzeug zur 
Verfügung zu stellen, erhält der Mieter alle geleisteten Zahlungen zurück. 
Der Vermieter ist nicht verantwortlich für Gewässersperrungen, Hoch- oder Niedrigwasser, zu spät 
zurückgegebene Mietobjekte oder kurzfrisƟge Schäden. 
 



 
 
 
§4 Preise, Zahlung 
 
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonsƟge Preisbestandteile. 
Der Mieter hat die Möglichkeit die Zahlung per PayPal, Sofortüberweisung, EC oder bar zu leisten. 
Die Zahlung hat grundsätzlich vor Vermietbeginn zu erfolgen. 
Zeitabweichungen sind gesondert zu vereinbaren. 
Der Lieferservice für Fahrzeuge erfolgt ausschließlich nach Absprache und wird gesondert berechnet. 
Bei vorzeiƟger Rückgabe der vereinbarten Mietzeit besteht kein Anspruch auf teilweise 
RückerstaƩung des Mietpreises. 
 
§ 5 Mietbedingungen Boote / Fahrräder 
 
Übernahme und Rückgabe 
 
Das Mietobjekt ist zu den vereinbarten Mietzeiten zu übernehmen bzw. zurückzugeben.  
Bei verspäteter Rückgabe wird die zu viel gefahrene Zeit nach Preistabelle je angefangene Stunde 
berechnet. 
Das Mietobjekt wird dem Mieter in einem sauberen und technisch einwandfreien Zustand übergeben 
und muss im gleichen Zustand zurückgegeben werden.  
Im Falle grober Verschmutzungen (Schlamm am Boot, Deck, Anker, verschmutzte Leinen, bespritztes 
Mobiliar, nicht entsorgter Müll usw.) behält der Vermieter sich das Recht vor, dem Mieter eine 
angemessene Gebühr für die Endreinigung in Rechnung zu stellen bzw. diese von der KauƟon 
abzuziehen. 
Im Falle eines Unfalls oder einer Beschädigung während der Fahrt hat der Mieter die Pflicht, den 
Vermieter umgehend über den entstandenen Schaden zu informieren. 
Der Vermieter ist berechƟgt, dem Mieter selbstverschuldete Schäden in Rechnung zu stellen. 
Bei selbstverschuldetem Liegenbleiben (Zündschlüssel abgebrochen, Benzin alle, auf Grund gelaufen, 
in Reuse gefahren usw.) können vom Vermieter, je nach Enƞernung der Rückholung, die Kosten dafür 
in Rechnung gestellt werden. 
 

 
Beanstandungen 
 
Vor der Übernahme hat sich der Mieter vom Zustand des Fahrzeugs zu überzeugen, etwaige 
Beanstandungen sind im Mietvertrag zu vermerken. 
Die Nutzung des Fahrzeugs und seines Zubehörs erfolgt auf eigene Gefahr. Ansprüche jeder Art 
gegen den Vermieter aus Schäden, die dem Mieter oder seinen Begleitern während der Nutzung des 
Fahrzeuges und dessen Zubehörs entstehen, sind ausgeschlossen. Ausgenommen sind Fälle von 
grober Fahrlässigkeit seitens des Vermieters. 
 
Auf dem Wasser: Motorboot, SUP, Tretboot, Kajak u. Canadier 
 
Die Benutzung der gemieteten Boote, einschließlich des Badens vom Boot aus, erfolgt grundsätzlich 
auf eigene Gefahr. 
Bei Benutzung der Wasserrutsche oder Badeleiter darf das Boot nicht in Fahrt und der Motor muss 
abgeschaltet sein. 
Der Mieter erklärt mit der Anerkennung des Mietvertrages verbindlich, dass alle Benutzer des Bootes 
über ausreichende Schwimmkenntnisse verfügen oder eine entsprechende Schwimmhilfe oder 
ReƩungsmiƩel tragen. 
Für Kinder unter 8 Jahren und Nichtschwimmern ist das Tragen von Schwimmwesten Pflicht.  



Eltern oder andere Aufsichtspersonen haben ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und tragen die 
Verantwortung für die Sicherheit ihrer bzw. der zu beaufsichƟgenden Kinder. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von uns zur Verfügung gestellten ReƩungsmiƩel, wie 
Schwimmwesten und ähnliches, Bestandteile der Mietpreise sind und kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Wir biƩen Sie, diese auch zu nutzen und anzulegen. Für Unfälle, die auf unachtsame 
Handhabung von ReƩungsmiƩeln beruhen, übernehmen wir keinerlei HaŌung. 
Der Mieter erklärt außerdem, dass er die gemieteten Boote nur bis zur zulässigen Personenzahl 
beladen und diese nicht bei Dunkelheit, Nebel oder Starkregen benutzen wird. 
Der Mieter verpflichtet sich, die schifffahrtspolizeilichen VorschriŌen und die geltenden Umwelt-u. 
NaturschutzbesƟmmungen einzuhalten. 
 
Unterwegs per Fahrrad 
 
Bestandteil jeder Anmietung eines Fahrrades  ist die Herausgabe eines Helmes.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, diesen auch zu tragen. Für Unfälle, die auf unsachgemäße 
Handhabung oder Verkehrsverstößen zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei HaŌung. 
 
§6 Widerrufsrecht des Kunden 
 
Kunden steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Kunde jede natürliche Person 
ist, die ein RechtsgeschäŌ zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen TäƟgkeit zugerechnet werden können: 
 
Sie haben das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen bis spätestens 10 Tage vor 
Vertragsbeginn kostenfrei zu stornieren. In dem Fall erstaƩen wir Ihnen eine evtl. Anzahlung per 
Banküberweisung zurück. 
 
Weitere Stornierungsgebühren: 
 
30 %  10 – 3 Tage vor Vertragsbeginn 
70 %  2 – 1 Tag vor Vertragsbeginn 
100 %  bei NichtantriƩ zum Vertragsbeginn 
 
Es erfolgt ebenso keine ErstaƩung einer Anzahlung, wenn die Bestellung nicht mindestens 10 Tage 
vor MieƩermin storniert wird. 
 
Eine kostenfreie Stornierung wegen schlechtem WeƩer ist bei Regen oder mindestens 5 Windstärken 
möglich. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns per Mail, Brief oder Anruf in Einbehaltung der 
Stornierungsfrist informieren. 
 
Kontakt für Widerrufsrechte. 
 
WassersporƞachgeschäŌ Krüger & Till 
Unter den Linden 17 
D-14542 Werder / Havel 
E-Mail info@wassersport-werder.de 
Telefax 03327-42424 
 
Stand: Februar 2026 


